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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.2005

Norm

KO §82d

KO §82c

Rechtssatz

Es stellt keinen Grund für eine Verminderung der nach §82d KO gebührenden Entlohnung dar, dass der die

Sondermasse außergerichtlich veräußernde Masseverwalter im Auftrag und auf Kosten des Erwerbers den Kaufvertrag

errichtet und grundbücherlich durchführt.
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